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Zu 1.: 
Die Dachneigung wurde überprüft und wird mit 10 - 50° festgesetzt, sodass 
die vorhandene Dachneigung innerhalb des festgesetzten Rahmens liegt.  
 
Zu 2.: 
Die Maßkette wird ergänzt und die Abstände zwischen dem Weg und des 
möglichen Neubaus werden im Plan vermerkt. 
 
Zu 3.: 
Für die überbaubaren Grundstücksflächen 1, 2 und 3 in dem Gebiet WR3 soll 
zwingend eine Tiefgarage errichtet werden. Die äußere Begrenzung dieser 
Tiefgarage ist 4 m entfernt von der Gemeindestraße „An den Pappeln“ und 4 
m entfernt von der östlichen Grenze des Geh,-Fahr und Leitungsrechtes über 
das die Reihenhausgrundstücke erschlossen werden. 
 
Eine Art der Böschungssicherung kann im Bebauungsplan nicht festgesetzt 
werden. Dies ist über das Baugenehmigungsverfahren zu regeln. 
Selbstverständlich so, dass keinerlei Schäden an vorhandener Bebauung 
entstehen. 
 
Zu 4.: 
Nachbarrechtliche Rechte werden beachtet. Grünanpflanzungen sind nur 
unter Beachtung des Nachbarschaftsrechts möglich. Hinzu kommt, dass 
jeweils 2 Bäume pro Neubau direkt an der Straße „An den Pappeln“ in einem 
Streifen von 1,5 - 2,0 Metern gepflanzt werden. Diese Bäume führen nicht zu 
Verschattungen. 
 
Zu 5.: 
Die Festlegung der maximalen Höhe der Oberkante des fertigen Fußbodens 
des Erdgeschosses wird auf NHN Höhen bezogen ermittelt und als 
Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Zu 6.: 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 25 wird gegenüber dem vorher 
ausgelegten Entwurfes geändert. Es gilt die Planfassung vom März 2023. 
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Zu 7.: 
Diese Anregung kann nicht im Bebauungsplan berücksichtigt werden, ist 
aber Bestandteil einer eventuellen Baugenehmigung, die jeder Einzelne für 
sein Grundstück beantragen kann. Ob Nachbarrechte betroffen sind und eine 
Zustimmung des Nachbarn nötig ist, prüft die Bauaufsicht. 
 
Derartige Forderungen, die durchaus berechtigt sind, können nicht in den 
Bebauungsplan aufgenommen werden, sind aber zu beachten bei den 
durchzuführenden Baumaßnahmen für Neubauten. Je nach Schwierigkeit 
und möglicher Betroffenheit von vorhandenden Gebäuden wird die 
Bauaufsicht entsprechende Auflagen in einer Baugenehmigung fordern. 
 
Die mit den Neubaumaßnahmen verbundenen Verlegungen, Umlegungen 
und Neuverlegungen von den Ver- und Entsorgungsleitungen sind seitens 
des Verursachers zu tragen. Dies regeln die jeweiligen Verbände bzw. 
Einrichtungen und die Versorgungsträger. 
 
Die Erschließungsmöglichkeiten innerhalb dieses Bebauungsplanentwurfs 
werden geregelt über Geh,- Fahr und Leitungsrechte. Zum einen bleibt das 
Geh,- Fahr und Leitungsrecht bestehen was jetzt vorhanden ist mit einer Zu- 
und Abfahrt zur Gemeindestraße „Auf der Hude“. 
 
Da in WR3 für die überbaubaren Grundstücksflächen 1, 2 und 3 eine 
Tiefgarage notwendig wird, bzw. festgesetzt wird, kann eine Zuwegung 
zwischen diesen Häusern zu den Reihenhäusern nicht erfolgen. 
 
Es kann aber nur privatrechtlich geregelt werden, ob ein Zugang zu den 
Reihenhäusern ermöglicht wird, zwischen diesen Gebäuden von der Straße 
„An den Pappeln“ ausgehend. Die Gemeinde kann dies nur planungsrechtlich 
regeln. 
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Festgesetzt im Bebauungsplan ist ein Geh,- Fahr und Leitungsrecht 
zwischen den überbaubaren Grundstücksflächen 4 und 5 innerhalb des 
Gebietes WR3 und WR4, das zum einen der Zufahrt zu den 
Gemeinschaftsstellplätzen und einer möglichen Tiefgarage unter der 
überbaubaren Fläche 5 vorgesehen ist, aber auch gedacht ist als Zuwegung 
bzw. Zugang zu den Reihenhäusern mit den überbaubaren 
Grundstücksflächen 8 und 9. 
 
Diese Nutzung der Grundstücke der Reihenhäuser kann nur privatrechtlich 
erfolgen. Die mit Geh,-Fahr und Leitungsrechten belasteten Flächen werden 
unterschieden in den Fläche 1 und die Fläche 2 für die es unterschiedliche 
Nutzer gibt, die im Entwurf des Bebauungsplanes entsprechend aufgeführt 
sind. 
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Zu Punkt 3.1: 
Der in der Anregung gemachte Vorschlag wurde teilweise in den 
Bebauungsplan im Text-Teil B unter Ziffer 3.1 übernommen und ergänzt: 
„Die Außenwände sind in Verblendmauerwerk und Putz zulässig. Für 
Verblendmauerwerk sind die Farben Rot, Braun, Rostrot, Beige und Hellgrau 
zulässig. Putzflächen sind in Weiß oder Hell abgetönt zulässig. Einzelflächen 
sind in Hell- bis Dunkelgrau und Hell- bis Dunkelbraun zulässig. Als 
Fassadenfarbe sind grelle Farben in Anlehnung an RAL-Farben mit den 
Nummern 1003 (Signalgelb), 2010 (Signalorange), 3001 (Signalrot), 4008 
(Signalviolett), 5005 (Signalblau) unzulässig. Ebenso sind reflektierende, 
spiegelnde oder polierte oder über Lichtquellen hinterleuchtete oder 
beleuchtete Materialien nicht zulässig. Holz -, Glas- und Metallverkleidungen 
sind nur für untergeordnete Bauteile zulässig. Ausnahmen zu den 
vorgenannten Festsetzungen können für die Nutzung regenerativer Energien 
zugelassen werden. Fassadenbegrünung sind allgemein zulässig. 
Doppelhäuser und Reihenhäuser sind der Farbgebung einheitlich 
auszuführen.“ 
 
 
Zu Punkt 3.2: 
Für die vorderen Gebäude soll die Festsetzung bestehen bleiben mit 
maximal 5% Dachneigung, hier ist immer das Höchstmaß gemeint. Die 
Darstellung in der Zeichenerklärung ist ein Beispiel und spiegelt nicht alle 
Festsetzungen wieder, sondern zeigt nur an, wo welche Festsetzungen 
getroffen wurden. Die Festsetzungen der Dachneigung erfolgt mit 0°-5°, die 
Unterlagen werden der Festsetzung angepasst. Die Gemeinde kann nur 
planungsrechtliche Voraussetzungen schaffen die bestimmte Möglichkeiten 
einschließen unter anderem einen Zugang, eine Zuwegung, eine Zufahrt zu 
hinter liegenden Grundstücken. 
 
Flächen die mit Geh,- Fahr und Leitungsrecht festgesetzt werden, sind die 
Wünsche über Zugänge und Zufahrten privatrechtlich zwischen den 
jeweiligen Eigentümern zu regeln. Dies kann die Gemeinde nicht über diesen 
Bebauungsplan festsetzen.  
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Innerhalb der Fläche WR3 unterhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
1, 2 und 3 ist auf Planungswunsch der Gemeinde eine Tiefgarage zu 
errichten unter anderem auch deshalb, dass aus städtebaulichen 
Gestaltungsgründen parkende Fahrzeuge unterirdisch untergebracht werden. 
 
Der Bebauungsplan kann und darf weder die Mietkosten für spätere Nutzer 
festlegen noch beachten. 
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Aus städtebaulichen Gründen zur Gestaltung und Anpassung an die 
umliegende Bebauung soll gemäß Festsetzung innerhalb des Gebietes WR3 
und den überbaubaren Grundstücksflächen 1, 2 und 3 eine Tiefgarage 
errichtet werden. Dies wird so von der Gemeinde festgesetzt. 
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Aus städtebaulichen Gründen wird die zwingende Errichtung einer 
Tiefgarage festgesetzt für das Baugebiet WR3, hier aber nur für die 
überbaubaren Grundstücksflächen 1, 2, und 3. Die Ein- und Ausfahrt zur 
Tiefgarage erfolgt über die Gemeindestraße „Auf der Hude“ und ist auch so 
im Bebauungsplan entsprechend festgesetzt. 
 
Der Abriss der vorhandenen Wohngebäude und die Schaffung neuer 
Wohnräume sind erforderlich, damit den Mietern bzw. Nutzern der Gebäude 
auch Wohnungen zur Verfügung gestellt werden mit entsprechend 
vorgeschriebener Raumhöhe, Größe und Zuordnung der einzelnen Zimmer. 
 
Da es nicht möglich ist in den vorhandenen Wohnblöcken Wohnungen mit 
einer erforderlichen Raumhöhe zu errichten, sollen dort Neubauten erfolgen. 
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Die Gemeinde kann Überfahrtsrechte nicht in einem Bebauungsplan 
festsetzen, wohl aber planungsrechtlich die Voraussetzungen schaffen, dass 
dieses in privatrechtlicher Vereinbarung möglich sein kann. Sollte eine 
Erschließung über das festgesetzte Geh,- Fahr- und Leitungsrecht aufgrund 
nicht vorhandener privatrechtlicher Vereinbarung nicht möglich sein, so bleibt 
es bei der bisher gültigen Zufahrt von der Gemeindestraße aus „Auf der 
Hude“.  
 
Die Verbindung der Zufahrt/ des Zufahrtsweges direkt zu „An den Pappeln“ 
ist nur über eine privatrechtliche Vereinbarung, möglich. 
 
 
 
 
 
Privatrechtliche Vereinbarungen sind kündbar. Zum Beispiel wäre dies der 
Fall, wenn bauliche Maßnahmen es erfordern. Von dieser Maßnahme hat der 
Grundstückseigentümer Gebrauch gemacht und duldet derzeit die Nutzer bis 
Baubeginn. 
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Die Anregungen werden insoweit berücksichtigt, dass die Gemeinde die 
planerischen Voraussetzungen schafft, dass Zufahrten direkt von der 
Gemeindestraße „An den Pappeln“ möglich sein können, wenn es 
Vereinbarungen mit den jeweiligen Grundstückseigentümern gibt.  
 
Die Zufahrt zur Straße „Auf der Hude“ ist keine Hilfszufahrt, sondern ist die 
einzig rechtlich gesicherte Zufahrt der Reihenhäuser. Die Gemeinde hat 
versucht eine andere Lösung zu finden, diese wurde aber seitens der 
betroffenen Eigentümer nicht akzeptiert, deswegen bleibt es bei der jetzt 
vorhandenen Zufahrt über die Gemeindestraße „Auf der Hude“. 
 
Ob zur Sicherung der Zufahrt, die auch als solche gesichert ist, verlangt wird, 
dass Bäume gefällt werden, dann ist dies zu prüfen für die 
Erschließungssicherung des Geh,- Fahr- und Leitungsrechtes für die 
Reihenhäuser. 
 
Die Ver- und Entsorgungsleitungen auf den eigenen Grundstücken sind, falls 
Veränderungen notwendig sind, durchzuführen Eigentümern von den 
jeweiligen. Die Kostenregelungen für den Bau, für die Verlegung, 
Vergrößerung oder Verkleinerung von Ver- und Entsorgungsleitungen 
können nicht innerhalb eines Bebauungsplanes geklärt werden. Dies ist 
zwischen den jeweiligen Eigentümern und den Ver- und Entsorgungsträgern 
zu regeln. 
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Die vorgebrachten Anregungen sind vor dem Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss der Gemeindevertretung Wohltorf und vor der zur 
Verfügungstellung der Unterlagen zur öffentlichen Auslegung vorgetragen 
worden. Dennoch wird das Vorgetragene in die Abwägungen aufgenommen, 
die der Stellungnahme Person 5 zuzuordnen sind. mit der Angabe von 
Anregungen vom 10.09.2020. 
 
Zu 1.:  
Vor der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 25 gab es keinen 
verbindlichen Bebauungsplan für den Bereich des jetzigen 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 25. Uns ist nur die anliegende 
Skizze bekannt, bezeichnet als Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 12 aus 
dem Jahre 1970 und auf dieser Skizze sind die Baugrenzen erheblich kleiner 
dargestellt als im Bebauungsplan Nr. 25 und es ist eine GFZ von 0,4 
vorgeschrieben. Im Bebauungsplan Nr. 25 ist eine GRZ 0,35 festgesetzt. Das 
lässt eine bessere Ausnutzung zu, als dies 1970 angedacht war. Es gilt § 12 
und § 14 der BauNVO. 
 
Zu 2.:  
Die Überfahrt für die Reihenhäuser, war nicht im Bebauungsplan festgesetzt.  
 
Um aber die Nutzung dann so durchführen zu können, bedarf es 
privatrechtlicher Vereinbarungen, die nicht über den Bebauungsplan geregelt 
werden können. 
 
Seitens der Gemeinde kann noch nicht geprüft werden ob hier ein 
Gewohnheitsrecht besteht. Dies ist auch privatrechtlich zu regeln. 
 
Sowohl für ortsfremde Personen als auch für Rettungsdienste 
(Rettungswagen, Notärzte und Feuerwehr) wird es durchaus schwierig sein 
über die vorhandene Zufahrt die Reihenhäuser zu erreichen, dennoch ist das 
über die erteilten Genehmigungen so vorgesehen. Wie bereits vorher 
erläutert, sieht der Bebauungsplan vor, dass im südlichen Bereich eine 
Zufahrt über ein fremdes Grundstück erfolgen sollte. Auch hier bedarf es 
einer besonderen Regelung. 
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Die Gemeinde hat in den Jahren zwischen 2020 und 2023 auch andere 
Lösungen des Bebauungsplanes diskutiert. Die Lösungen sahen eine 
Verkehrsfläche vor, die eine eindeutige Erschließung ermöglicht hätte. Da 
aber die Realisierung der Straße nicht möglich ist, aufgrund von 
Einsprüchen, ist von der Planung abgewichen worden und es wird jetzt der 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 25 vorgelegt, so wie er im Bauausschuss 
und in der Gemeindevertretung beschlossen wurde. 
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Zu Punkt 1:  
Hierzu wird auf die Erläuterungen zur Stellungnahme vom 02.06.2020 1. 
Verwiesen. 
 
Zu Punkt 2:  
Die Rechtmäßigkeit der Nutzung kann nicht im Planverfahren festgestellt 
werden. Zur Erschließung der Reihenhäuser dient das Geh,- Fahr- und 
Leitungsrecht über eine Zu- und Abfahrt der Gemeindestraße „Auf der Hude“. 
Hierzu sind entsprechende Rechte eingetragen worden und auch eine 
Baulast. 
 
Für die Versorgungsleitungen und Entsorgungsleitungen ist zu beachten, 
dass diese über Privatgrundstücke verlaufen. Es sollte vorgesehen werden, 
dass bei einer Neuordnung des Gebietes diese Leitungen, die dringend 
erneuerungsbedürftig sind, innerhalb der Geh,- Fahr und Leitungsrechte 
verlegt werden. 
 
Zu den möglichen finanziellen Belastungen der Eigentümer innerhalb des 
Plangeltungsbereiches kann nichts über den Entwurf des Bebauungsplanes 
geregelt und erläutert werden. 
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Bezüglich der überbaubaren Grundstücksfläche wird darauf hingewiesen, 
dass diese so groß ist, dass die Grundflächenzahl, wie sie im Bebauungsplan 
festgesetzt wird, auch erfüllt werden kann. Die überbaubare 
Grundstücksfläche ist bei den Endreihenhäusern größer als bei den 
Mittelreihenhäusern. Eine Gestaltungs- und Erweiterungsmöglichkeit ist somit 
gegeben. 
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Person 6 



Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB vom 10.08.20 bis 11.09.20 
 

Bebauungsplan Nr. 25 der Gemeinde Wohltorf (Stand: 23.03.2023)                         15 

Anregungen von Personen Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung, dass ein Normenkontrollverfahren durchgeführt werden kann, 
wird zur Kenntnis genommen. Das ist ein grundsätzliches Recht, dass das 
Baugesetzbuch zulässt. 
 
Die unter Punkt 1 aufgeführten Anregungen sind nicht zutreffend. Die 
Gemeinde hat den Plan öffentlich ausgelegt und wird auch unter Beachtung 
der Anregungen von Personen eine weitere öffentliche Auslegung unter 
Beachtung der weiteren planerischen Überlegungen der Gemeinde 
durchführen.  
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Zu Punkt 1-3: 
Der Bebauungsplan wird aufgestellt nach dem §13a des Baugesetzbuches. 
Ein Umweltbericht ist gem. §13a nicht erforderlich. Der Hinweis darauf in den 
Anregungen ist nicht richtig. 
 
Entsprechend sind auch keine weiteren Ausführungen bezüglich der 
Umweltbelange in den Bekanntmachungen aufzuführen. 
 
Die Auswahl des Verfahrens nach §13a ist richtig erfolgt. Da es sich um die 
Überplanung eines Innenbereiches handelt, kann der Bebauungsplan in der 
Innenentwicklung gem. §13a Baugesetzbuch durchgeführt werden. Die 
Voraussetzungen, dass §13a angewendet werden kann, sind gegeben.  
 
Innerhalb der Begründung des Bebauungsplanes Nr. 25 werden die 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter ermittelt. Es wird auch ein möglicher 
Ausgleich ermittelt, der aber gemäß §13a nicht durchgeführt werden muss. 
Das wird im Detail in der Begründung aufgeführt. 
 
Bezüglich der Bereiche die den Artenschutz betreffen, erfolgt ein 
entsprechender Ausgleich. 
 
Die benannten Flurstücke, die angeblich Außenbereich sind, sind dem 
Innenbereich zuzuordnen, da sie eingeschlossen sind von Bebauung und im 
Nordwesten an der westlichen Seite durch die Bahnstrecke Hamburg-Berlin. 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 25 liegt im Zentrum der Gemeinde 
Wohltorf und ist Standort verschiedener Wohnungsbauten. In einigen 
Gebäuden gibt es gewerbliche Einrichtungen, die aufgrund ihrer Art in einem 
reinen Wohngebiet zulässig sind.  
 
Auf den Grundstücken innerhalb des Plangeltungsbereiches soll zur 
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Schaffung von zusätzlichem Wohnraum in verschiedenen Wohnformen, unter 
Beachtung der städtebaulichen Struktur, Planung ausgeübt werden. 
 
Daher kann der Bebauungsplan als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
nach §13a BauGB aufgestellt werden.  
 
Die Voraussetzungen liegen vor. Es handelt sich bei der zu überplanenden 
Fläche um eine Innenbereichsfläche nach § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB, da sie 
mit ca. 3.663 m² überplanter maximaler Grundfläche unter 20.000 m² liegt. 
Das Vorhaben unterliegt nicht der UVP-Pflicht oder gibt Anhaltspunkte für 
eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten 
Schutzgüter. 
 
Im Einzelnen wird das Verfahren für den Bebauungsplan der 
Innenentwicklung nach § 13a BauGB folgendermaßen begründet: 
 
Innenentwicklung als Aufgabe der Bauleitplanung: 
 
Das städtebauliche Ziel der Innenentwicklung bedeutet im Zusammenhang 
mit anderen Vorschriften, dass Außenentwicklungen nachrangig zu 
behandeln sind. Dabei besitzt die Innenentwicklung eine bestimmte 
„Privilegierung“. 
 
Nach § 14d Abs. 1 Satz 2 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) 
bleibt das Verfahren nach § 13a BauGB von der Regelung der 
Umweltprüfung („Strategische Umweltprüfung“) unberührt. Im Übrigen 
kommt, was das Verhältnis zur UVP-Pflicht betrifft,  
§ 17 UVPG zur Anwendung. Um jedoch die europarechtlichen Vorgaben zu 
wahren, sind bestimmte Größenvorgaben zu beachten. 
 
Die in § 13a BauGB festgelegten Größenvorgaben zur Abgrenzung von UVP-
Pflichtigkeit entsprechen dem EU-Recht.  
 
Im Übrigen sind Umweltbelange auch im beschleunigten Verfahren 
uneingeschränkt zu prüfen. Es kann allerdings - städtebaulich ebenso wie 
umweltrechtlich - nicht gefordert werden, dass generell keine „zusätzlichen“ 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Bauliche Vorhaben sind in aller 
Regel mit Umweltauswirkungen verbunden. Das EU-Recht geht davon aus, 
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dass unterhalb bestimmter Schwellen die Umweltauswirkungen keiner 
Umweltprüfung bedürfen. Für die Umweltverträglichkeitsprüfung wäre der 
Schwellenwert im Einzelfall bei 5.000 m² Geschossfläche erreicht. 
 
Eine Erleichterung der Innenbereichsvorhaben hat wichtige ökologische und 
städtebauliche Vorteile gegenüber Außenentwicklungen und dies mit 
Vergrößerung der Siedlungsräume oder mit einer Zersiedelung der 
Landschaft. 
 
Ausgeschlossen ist das beschleunigte Verfahren nach § 13a Abs. 1 Satz 4 
BauGB nur dann, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von 
Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG oder nach Landesrecht 
unterliegen. 
 
Im Übrigen bedarf es keiner Begründung, welches Bebauungsplanverfahren 
die Gemeinde wählt; es müssen für das gewählte Verfahren nur die jeweils 
bestehenden gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sein. 
  
Für die Aufstellung eines Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gilt 
insbesondere Nachstehendes, das insgesamt von der Gemeinde beachtet 
wurde, bzw. wird: 
 
• Die Vorschriften über das vereinfachte Verfahren nach § 13 Abs. 2 und 3 

Satz 1 BauGB sind entsprechend anwendbar. 
 
• Der Öffentlichkeit ist die Möglichkeit zu geben, sich frühzeitig über die 

beabsichtige Planung zu informieren. Im Rahmen der ersten öffentlichen 
Auslegung wurde der Öffentlichkeit sowie den Trägern öffentlicher Belange 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

 
• Ein Bebauungsplan kann auch aufgestellt, geändert oder ergänzt werden, 

bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt wird. Dieser ist dann 
im Wege der Berichtigung anzupassen. 

 
• Einem dringenden Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Sicherung und 

Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnraum oder zur Verwirklichung von Infrastrukturvorhaben soll in 
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angemessener Weise Rechnung getragen werden. 
 
• Die Erforderlichkeit eines Ausgleichs i.S. der Eingriffsregelung nach dem 

Bundesnaturschutzgesetz entfällt bei Plänen nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 
1, bei denen die Grundfläche von 20.000 m² nicht überschritten wird. Daher 
wurde von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. 

 
Zum nicht gesetzlich definierten städtebaulichen Begriff der Innenentwicklung 
hält das Gesetz drei Anwendungsfälle (ohne abschließenden Charakter) vor: 
 
• Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
 
• Nachverdichtung 
 
• Andere Maßnahmen der Innenentwicklung 
 
Bei der zu überplanenden Fläche handelt es sich um eine Fläche, die mit 
Wohngebäuden und Kleingewerbe bebaut ist. Die Wohngebäude haben ein 
Alter erreicht und einen Zustand, dass diese nicht mehr voll nutzbar sind, um 
ein zeitgemäßes Wohnen zuzulassen. Die Gemeinde nimmt dies zum Anlass 
den Bebauungsplan aufzustellen, damit neue Gebäude geschaffen werden 
können, mit Wohnungen des heutigen Standards. Gleichzeitig möchte die 
Gemeinde kleinere, bisher unbebaute Flächen in die Bebauung mit 
einbeziehen. 
 
Die Gemeinde achtet insbesondere bei der Neufestlegung der überbaubaren 
Grundstücksflächen und deren Festsetzungen darauf,  dass sich die 
Neubebauung harmonisch in das städtebauliche Bild dieses Gemeindeteiles 
einfügt. 
 
Die drei vorgenannten Anwendungsfälle werden somit beachtet und deshalb 
ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes gemäß Verfahren § 13a BauGB 
möglich bzw. gegeben. 
 
Der Begriff der Innenentwicklung i.S.d. § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB bezieht 
sich also auch auf die sogenannte „Außenbereiche im Innenbereich“, also 
Flächen, die von einer baulichen Nutzung umgeben sind, deren Bebaubarkeit 
aber sich aus § 34 BauGB ergebende Gründe entgegenstehen. Dazu 
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könnten auch gehören innerhalb des Planbereichs befindliche kleinere 
brachgefallene, unbebaute oder bauplanungsrechtlich nach § 34 BauGB 
nicht bebaubare Flächen. 
Entscheidend ist, ob unter Berücksichtigung der siedlungsstrukturellen 
Gegebenheiten das betreffende nicht baulich genutzte Gebiet dem 
Siedlungsbereich zuzurechnen ist. 
 
Beim Bebauungsplan Nr. 25 handelt es sich um den bisher nicht bebauten 
Teil des Grundstückes mit der überbaubaren Fläche WR4 und hier ist der 
hintere Grundstücksbereich zwischen dem vorhandenen Wohngebäude und 
der Bahnstrecke betroffen. Diese Fläche ist innerhalb des Bebauungsplanes 
mit einzubeziehen und aufgrund der vorgenannten Ausführung lässt dieses 
auch der § 13a des Baugesetzbuches zu. 
 
Kein UVP-pflichtiges Vorhaben (§ 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB): 
 
Das beschleunigte Verfahren ist dann ausgeschlossen, wenn der 
Bebauungsplan erkennbar ein UVP-pflichtiges Vorhaben nach der Anlage 1 
zum UVPG ausweisen soll. Dies ist hier nicht der Fall. 
 
Da innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 25 keine Geschossflächenzahl 
festgesetzt wird, sondern lediglich eine Grundflächenzahl, ist die Berichtigung 
des Flächennutzungsplanes erforderlich und wird parallel zum Planverfahren 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 25 durchgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB vom 10.08.20 bis 11.09.20 
 

Bebauungsplan Nr. 25 der Gemeinde Wohltorf (Stand: 23.03.2023)                         21 

Anregungen von Personen Abwägung 
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Anregungen von Personen Abwägung 
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Anregungen von Personen Abwägung 
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Anregungen von Personen Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB vom 10.08.20 bis 11.09.20 
 

Bebauungsplan Nr. 25 der Gemeinde Wohltorf (Stand: 23.03.2023)                         25 

Anregungen von Personen Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Punkt 4: 
Hier ist nicht erkennbar, was mit den Anregungen gemeint ist. Der 
Bebauungsplan Nr. 25 ist weder als Satzung beschlossen, noch bekannt 
gemacht worden, deswegen kann man ihn nicht für unwirksam erklären, 
sondern er befindet sich in der Aufstellung. 
 
Eine ordnungsgemäße Abwägung erfolgt im Rahmen der Aufstellung des 
Bebauungsplanes und führt aufgrund der gemachten Stellungnahmen und 
der Veränderung des Bebauungsplanes zu einer erneuten öffentlichen 
Auslegung die unter Beteiligung der Öffentlichkeit der Träger öffentlicher 
Belange und der Verbände durchgeführt wird. 
 
Bezüglich der Festsetzung der Grundflächenzahl von 0,22 gibt es 
Veränderungen. Auch deshalb erfolgt eine erneute öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanes Nr. 25. Die Grundflächenzahl von 0,22 bleibt nicht 
bestehen, es erfolgt eine Festlegung mit einer Grundflächenzahl für das 
Gebiet WR3 von 0,23, welche für Terrassen und Balkone um 10% 
überschritten werden darf. 
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Anregungen von Personen Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzungen des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 25 schränken 
die bisherige Bebaubarkeit nicht ein. 
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Anregungen von Personen Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine derartige Bebauung ist aufgrund der Festsetzungen möglich. 
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Anregungen von Personen Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zu Punkt 5: 
Die gemäß Baugesetzbuch § 13a BauGB vorgeschriebenen 
Verfahrensregeln und Anforderungen aufgrund der naturschutzrechtlichen 
Eingriffs- und Ausgleichsregelung sind über §13a BauGB entsprechend 
durchgeführt worden. 
 
 
Zu 6.: 
Eine Lärmschutzwand ist aufgrund der schalltechnischen Untersuchung vom 
23. Februar 2023 (Projekt-Nr.: 22-567) nicht erforderlich und wurde in der 
Begründung unter Punkt 6 aufgeführt. 
 
 
Zu 7.: 
Eine ordnungsgemäße Abwägung der Anregungen erfolgt zum Zeitpunkt des 
Beschlusses der Gemeindevertretung und der entsprechenden Ausschüsse. 
Diese Abwägung führt zu Veränderungen der Planunterlagen und deshalb 
wird eine erneute öffentliche Auslegung durchgeführt. 
 
Vorhandene Gebäude haben Bestandsschutz. 
 
Bezüglich der überbaubaren Grundstückflächen erfolgt in dem neuen Entwurf 
des Bebauungsplanes eine gleich große Festsetzung, wie auf den 
Nachbargrundstücken, die daran nördlich anschließen. Eine 
Verschlechterung des bebauten Grundstückes ist nicht erkennbar. 
 
Der Hinweis bezüglich des Staffelgeschosses wird zur Kenntnis genommen, 
die Gemeinde hält aber eine derartige Festsetzung für durchführbar und 
deswegen bleibt sie im Bebauungsplan so bestehen. 
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Anregungen von Personen Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Der jetzige Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 25 beachtet die 
Eigentumsrechte der betroffene Grundstücke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Anregungen werden beachtet. Richtung Norden wird die Baugrenze 
soweit verschoben wie sie verschoben werden darf, nämlich 3,0 m von der 
jetzigen Grundstücksgrenze entfernt wird diese festgesetzt. Das gleiche 
erfolgt mit der Baugrenze in südlicher Richtung. Die Baugrenzen zur 
Gemeindestraße An den Pappeln erhält den gleichen Abstand der seitens 
der Gemeinde zur Gestaltung der Vorgärten gewünscht ist von 8,0 m. Die 
hintere Begrenzung erfolgt aus städtebaulichen Gründen mit der 
vorhandenen Außenmauer der Gebäude sowie sie zurzeit bestehen um 
keine Nachteile für die dahinterliegenden Grundstücke zu erzeugen. Diese 
Vorgenannten Festlegungen treffen auch zu für die im Entwurf des 
Bebauungsplanes vorhandenen überbaubaren Grundstücksflächen WR3 und 
hier die Bauflächen 1, 2 und 3 für 4 gelten die gleichen Abstände. 
 
 
Die Gemeinde folgt diesen Anregungen zum Teil siehe Text - Teil B Ziffer 
3.4. 
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Anregungen von Personen Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Unwirksamkeit eines Bebauungsplanes wird vom 
Oberverwaltungsgericht festgestellt nach der Behandlung eines 
Normenkontrollverfahrens.  
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Anregungen von Personen Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und insoweit 
berücksichtigt, dass aufgrund der Veränderungen eine erneute öffentliche 
Auslegung erfolgt. Dies ist durch die Veränderung der Planung erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Person 7 



Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB vom 10.08.20 bis 11.09.20 
 

Bebauungsplan Nr. 25 der Gemeinde Wohltorf (Stand: 23.03.2023)                         32 

Anregungen von Personen Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 1.:  
Die Höhe des Baukörpers wird gemäß abgestimmtem und auszulegendem 
Entwurf des Bebauungsplanes auf maximal 10,50 m festgesetzt. Die 14,00 m 
insoweit damit nicht mehr anzuwenden. 
 
Zu 2.:  
Die Lage der überbaubaren Grundstücksfenster ist so gewählt worden, dass 
ein Abstand von 8,00 m zur Außenkante der Gemeindestraße „An den 
Pappeln“ besteht und dass die westliche Grenze der überbaubaren 
Grundstücksfläche an die westliche Gebäudeseite der vorhandenen 
Gebäude angepasst ist. 
 
Zu 3.:  
Um die Oberfläche weiter zu versiegeln hat die Gemeinde festgelegt, dass 
für die überbaubaren Grundstücksflächen 1, 2 und 3 innerhalb des 
Wohngebietes WR3 die Stellplätze nur in einer Tiefgarage untergebracht 
werden können. Die Gemeinde hat auch festgelegt, dass die Oberfläche der 
Tiefgarage zu begrünen ist. Damit sind Flächen für das Parken von 
Kraftfahrzeugen, nicht auf der Geländeoberfläche, sondern nur in der 
Tiefgarage geschaffen worden.  
 
Zu 4.:  
Durch die Festlegung der überbaubaren Grundstücksflächen in einer 
lockeren Unterteilung ist eine Lichtdurchflutung der Flächen gewährleistet ist. 
 
In sehr zurückhaltender Weise wird eine Verdichtung der Bebauung in der 
Ausnutzung vorgesehen,  da das Baugesetzbuch darauf hinweist und 
vorschreibt, dass eine Entwicklung einer Gemeinde nur im bebauten Bereich 
stattfinden soll und nur im Ausnahmefall in den Außenflächen. 
 
Die Gemeinde hat sehr zurückhaltend weitere Flächen ausgewiesen und 
festgesetzt. 
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Anregungen von Personen Abwägung 
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Anregungen von Personen Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hierzu ist anzumerken, dass weder ein Investor noch andere Einrichtungen 
das Planungsrecht der Gemeinde beschneiden können. Hierbei ist es nicht 
wichtig, ob eine Honorarbezahlung für Planer über den Investor oder über die 
Gemeinde erfolgt. Derartige Regelungen lässt das Baugesetzbuch in § 11 
städtebaulicher Vertrag zu. 
 
Egal in welcher Regelung dieser Vertrag abgeschlossen ist, grundsätzlich gilt 
§ 1 des Baugesetzbuches und dazu passend der Abs. 3 Satz 2: 
„Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzung besteht 
kein Anspruch; ein Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begründet 
werden.“  
Damit ist eindeutig beschrieben, dass die Gemeinde Freiheiten hat den 
Bebauungsplan aufzustellen oder auch das Planverfahren einzustellen. Im 
Rahmen der Planung beachtet die Gemeinde neben allen anderen 
Paragrafen des Baugesetzbuches hier auch den § 1a des Baugesetzbuches 
in dem deutlich gemacht wird, dass mit Grund und Boden sparsam und 
schonend umgegangen werden soll. Es soll darauf geachtet werden, dass 
eine Nachverdichtung gegenüber Neuflächenausweisungen außerhalb des 
bebauten Bereiches zu bevorzugen ist. 
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Anregungen von Personen Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die angesprochene Gebäudehöhe entspricht der vorhandenen Gebäude. 
 
Bezüglich der Parkplatzsituation wurde seitens der Gemeinde darauf 
geachtet, dass diese nicht oberflächlich untergebracht werden und deshalb in 
Teilen des Bebauungsplanes die Festsetzung zur Errichtung einer Tiefgarage 
erfolgt. 
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Anregungen von Personen Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde lässt sich weder von Grundstückseigentümern noch von 
irgendwelchen Investoren bei der Planaufstellung beeinflussen. Sie achtet 
auf die städtebauliche Entwicklung und auf die Ziele, die die Gemeinde hat. 
Ein Einwirken auf die Planung ist über die Beteiligung während der 
Auslegungen für jedermann mit Stellungnahmen die eingehen möglich. Diese 
sind gerecht mit den Planungszielen und mit den Wünschen und Anregungen 
in den abgegebenen Stellungnahmen abzuwägen. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, siehe Punkt 7 der 
Begründung. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und teilweise 
berücksichtigt. Das gesamte Gebiet „An den Pappeln“ innerhalb des 
Bebauungsplanes Nr. 25 soll städtebaulich neu geregelt werden. 
 
Es ist somit sinnvoll auch die Leitungen dem städtebaulichen Konzept 
anzupassen. Dies trifft sowohl für die Versorgungsleitungen zu, als auch für 
die Leitungen des Abwasserverbandes. 
 
Die Leitungen befinden sich auf privatem Grund und Boden. Daher sind 
Umlegungen privatrechtlich mit den Eigentümern und dem e-werk sowie dem 
Abwasserverband zu regeln. 
 
Die Gemeinde schlägt vor, um Bauvorhaben nicht zu gefährden, 
Baumaßnahmen nicht zu erschweren und um für die Zukunft eine 
ordnungsgemäße Trassenführung der Versorgungsleitung zu haben, diese 
innerhalb der vorgesehenen Geh,- Fahr und Leitungsrechte zu verlegen. 
Eine Kollision mit Baumaßnahmen ist dann ausgeschlossen. 
 
Die Trafostation wird in den Planzeichnungen des Bebauungsplanes Nr. 25 
übernommen. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und so berücksichtigt wie 
es auf Seite 2 geschrieben ist. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und es wird auch zur 
Kenntnis genommen, dass die Bundeswehr keinerlei Einwände gegen den 
Bebauungsplan hat. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung Belange der TenneT 
nicht berührt.  
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Gebäudemanagement S-H zur 
Planung keine Einwände erhebt.  
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass für die durchzuführenden Arbeiten 
aus Sicht des Kampfmittelräumdienstes keine Bedenken bestehen. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, siehe Begründung Punkt 5. 
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Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, siehe Begründung Punkt 5. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde setzt innerhalb des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 25 
fest, dass je Wohnung mindestens ein Stellplatz nachzuweisen ist. 
 
Im Entwurf ist auch die maximale Anzahl der zulässigen Wohnungen 
festgesetzt und diese sind den einzelnen Baugebieten WR1 bis WR4 
zugeordnet. 
 
Im WR1, den Reihenhäusern, ist jeweils eine Wohnung vorhanden. Im WR1 
sind 2 Wohnungen maximal je Gebäude zugelassen. Die Bauart der Häuser 
lässt eine zweite Wohnung nur unter baulichen Veränderungen zu, es muss 
aber die Wahlmöglichkeit gegeben werden. 
 
Die schalltechnische Stellungnahme des Büros M+O wurde überarbeitet und 
den neuen Richtlinien angepasst. Es liegt eine neue schalltechnische 
Stellungnahme vom 23. Februar 2023 vor. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Stromnetz Hamburg 
GmbH keine Bedenken gegen die Ausführung bestehen.  
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der einzige Straßenraum der innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 25 
festgesetzt wird, ist die Gemeindestraße „An den Pappeln“. Die festgesetzte 
Verkehrsfläche ist groß genug, um Flächen für den ÖPNV zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Die schalltechnische Untersuchung hat alle Verkehrsbewegungen beachtet. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Gewässerentwicklungsverband 
Bille keine Bedenken zum Bebauungsplan Nr. 25 hat. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Schleswig-Holstein Netz AG keine 
Bedenken gegen Inhalte und Ziele der Planung hat. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Handwerkskammer Lübeck keine 
Bedenken zur Planung hat. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
 
Die Leitungen des Abwasserverbandes verlaufen auf den jeweiligen 
Grundstücken, nicht angepasst an die Geh-, Fahr- und Leitungsrechte. Im 
Sinne einer ordnungsgemäßen Bebauung und Erschließung des Bereiches 
ist eine neue Führung der Abwasserleitung erforderlich. Die Leitungen sollten 
so verlegt werden, dass die Grundstücke, die an der Straße „An den 
Pappeln“ liegen, direkt an diese Leitung angeschlossen werden. Für die 
Reihenhäuser ist ein ordnungsgemäßer Anschluss innerhalb der 
ausgewiesenen Fläche für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte erforderlich. 
 
In der Erschließungsplanung ist zu beachten, dass bei Hausnummer 31 ein 
neuer Endschacht zu setzen ist. Eine Überbauung der vorhandenen 
Schmutzwasserkanalisation ist nicht zulässig. Dementsprechend sind für die 
Grundstücken mit den Flurstücken 32/4 und 32/5 eine Umlegung der privaten 
Schmutzwasserleitungen mit Anschluss an die Straße „An den Pappeln“ 
erforderlich. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Industrie- und Handelskammer 
keine Bedenken bezüglich der Planung erhebt. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
 
Es werden eine Vielzahl von Bäumen zum Erhalt in die Planung festgesetzt, 
u.a. die großen Stieleichen im Norden und die Roteichen im Süden des 
Gebietes. Die Grünstruktur entlang der Bahnlinie befindet sich zum größten 
Teil außerhalb des Plangeltungsbereiches.  
 
Außerdem wird für Ersatz/Ausgleich gesorgt für die Grünstruktur, die 
aufgrund der vorgesehenen Planung nicht erhalten bleiben kann. 
 
Die Anregung zu den artenschutzrechtlichen Maßnahmen wird zur Kenntnis 
genommen und berücksichtigt. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Referat ÖPNV, Eisenbahn des 
Landes S-H gegen die vorgelegte Bauleitplanung keine Bedenken erhebt.  
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Seitens des Landessportverbandes  
S-H zum Bebauungsplan keine Bedenken oder Einwände vorgebracht 
werden. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Landwirtschaftskammer 
S-H zu der Planung keine Bedenken bzw. Änderungswünsche bestehen. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachdienst Kommunalaufsicht 
 
Die Anregungen des Fachdienstes Kommunalaufsicht werden insoweit 
berücksichtigt, in der Begründung wird aufgeführt, dass weitere 
Erschließungskosten für die Gemeinde nicht anfallen werden, weil die 
Erschließung der Grundstücke über die ausgebaute Straße „An den Pappeln“ 
und über die privatrechtlich geregelte Geh-, Fahr- und Leitungsrechte erfolgt. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fachdienst Brandschutz 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, siehe 
Punkt 5 der Begründung. 
Eine entsprechende Baulast ist eingetragen. 
 
 
Fachdienst Wasserwirtschaft 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt: 
 
Die Begründung wird unter Punkt 5 entsprechend ergänzt. Die Flächen, die 
jetzt überplant werden, sind alle bebaut. Es werden neue Baukörper erstellt 
in einer anderen Bauart und anderen Stellung. Die Regenentwässerung für 
die vorhandenen Gebäude ist zurzeit geregelt. Entsprechend ist für die neu 
zu erstellenden Gebäude auch die Regenwasserentwässerung zu regeln. 
 
Zusätzliche Wassermengen, die schnell abgeführt werden müssen, sind 
zurzeit nicht erkennbar. 
 
Eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Niederschlagswasserbeseitigung ist 
entsprechend zu beantragen auf der Grundlage der Nachweise nach „ARW-
1“. Der Hinweis, dass zurzeit die Erschließung nicht gesichert ist, wird zur 
Kenntnis genommen. Entsprechende Anträge sind vor Baubeginn zu stellen. 
 
Fachdienst Naturschutz 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
 
Die Gemeinschaftsgaragen an der Straße „An den Pappeln“ gelegen haben 
Bestandschutz. Festgesetzt wird eine Stellplatzfläche nördlich der im 
Bauungsplan überbaubaren Grundstücksfläche im Gebiet WR2 als Fläche für 
Gemeinschaftsstellplätze, der Nutzer des neu zu errichtenden Gebäudes 
 
 
Im nördlichen Plangeltungsbereich erfolgt eine Festsetzung der vorhandenen 
Anlage als GSt und GGa. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung Ziffer 5.1 wird entsprechend ergänzt. 
 
 
 
Die Festsetzung Ziffer 5.1 wird entsprechend ergänzt. 
 
 
Die Stellungnahme zum externen Ausgleich wird zur Kenntnis genommen 
und berücksichtigt. Dem Fachdienst Naturschutz wird der Vertragsentwurf 
vorgelegt und noch vor der Bekanntmachung der Satzung rechtswirksam 
unterschrieben. 
 
 
 
 
 
Städtebau und Planungsrecht 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Die 
Nutzungsschablone 3 wird entsprechend korrigiert bzw. angepasst. 
 
Der Punkt 3 wird in der Begründung mit den Aussagen bezüglich der 23. 
Berichtigung des Flächennutzungsplanes entsprechend ergänzt.  
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und es wird auch zur 
Kenntnis genommen, dass die Bundeswehr keinerlei Einwände gegen den 
Bebauungsplan hat. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 

 
 
 
 
 
 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und es wird auch zur 
Kenntnis genommen, dass die Bundeswehr keinerlei Einwände gegen den 
Bebauungsplan hat. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des archäologischen 
Denkmalschutzes in der Begründung korrekt berücksichtigt werden und 
daher keine Bedenken bestehen. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 
 

 
Es wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, dass das e-werk-
Sachsenwald das Strom- und Gasnetz in Wohltorf betreibt und vor Beginn 
der Bautätigkeiten die Leitungslagen anzufragen sind. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen und beabsichtigt, dass die Deutsche 
Telekom Technik  GmbH keine Bedenken gegen die Planung hat und 
beabsichtigt den Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit FTTH 
(Glasfaser) zu versorgen. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Die Stellungnahme des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie 
wird in den Hinweisen des Bebauungsplanes berücksichtigt. 
 
 
Die HanseWerk AG wurde über die Schleswig-HolsteinNetz AG an dem 
Planungsverfahren beteiligt. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 
 
 

Es wird zu Kenntnis genommen, dass von der Maßnahme keine Flächen des 
Bundeseisenbahnvermögens betroffen sind und sich somit eine 
Stellungnahme erübrigt. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Landesamtes für 
Umwelt des Landes Schleswig-Holstein keine Bedenken gegenüber der 
Planung bestehen. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus forstbehördlicherseits von dem 
Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung keine 
Bedenken bestehen, da die Waldfläche nicht betroffen ist. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Gewässerentwicklungsverband 
Bille keine Bedenken zum Bebauungsplan Nr. 25 hat. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 
 
 

Die Stellungnahme der Abfallwirtschaft Südholstein GmbH wird zur Kenntnis 
genommen. Die Anmerkungen hinsichtlich der technischen Abwicklung der 
Abfallentsorgung werden in der Begründung unter Punkt 5 ergänzt. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 

 
 
Es wird zu Kenntnis genommen, dass der Hamburger Verkehrsbund mit den 
Ausweisungen der Planung einverstanden ist. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der DB AG und ihrer 
Konzernunternehmen unter Beachtung der Hinweise keine Bedenken 
bestehen. Die aufgeführten Bedingungen und Hinweise werden 
berücksichtigt. Die Begründung wird unter Punkt 5 und die Planzeichnung 
unter ‚Hinweise‘ ergänzt.  
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Landessportverband Schleswig-
Holstein keine Bedenken oder Anregungen bezüglich der Planung 
hervorbringt. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Vodafone GmbH, gegen die 23. 
Änderung des Flächennutzungsplans durch Berichtigung aufgrund des 
Bebauungsplanes, keine Einwände geltend macht. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen und berücksichtig, dass die Vodafone 
GmbH eine Ausbauentscheidung nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien 
trifft. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen und berücksichtig, dass sich in dem 
Planbereich Telekommunikationsanlagen der Vodafone GmbH befinden, 
welche bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind. Die 
Vodafone GmbH wird bei einer Umverlegung oder Baufeldfreimachung 
mindestens 3 Monate vor Baubeginn kontaktiert. 
Die Begründung wird entsprechend unter Punkt 5 ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Erneute Beteiligung gem. §4a (3) BauGB und §2 (2) BauGB vom 28.03.23 bis 18.04.23  
 

Bebauungsplan Nr. 25 der Gemeinde Wohltorf (Stand 21.04.2023)                        21 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Erneute Beteiligung gem. §4a (3) BauGB und §2 (2) BauGB vom 28.03.23 bis 18.04.23  
 

Bebauungsplan Nr. 25 der Gemeinde Wohltorf (Stand 21.04.2023)                        22 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Erneute Beteiligung gem. §4a (3) BauGB und §2 (2) BauGB vom 28.03.23 bis 18.04.23  
 

Bebauungsplan Nr. 25 der Gemeinde Wohltorf (Stand 21.04.2023)                        23 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägung 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachdienst Gesundheit: 
Die Anregungen werden berücksichtigt. Innerhalb des Planentwurfs sind 
bereits die Empfehlungen der schalltechnischen Untersuchung des Büros 
M+O in den Text aufgenommen worden und sind damit festgesetzt. 
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Fachdienst Wasserwirtschaft: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig wird zur 
Kenntnis genommen, dass für diesen Bebauungsplan ausnahmsweise ohne 
ARW-1-Betrachtung eine zulassungsfähige Entwässerung nicht direkt 
nachgewiesen wurde, aber die Zulassung erteilt wurde. 
 
 
 
 
 
Höhere Verwaltungsbehörde: 
Zu 3.9: 
Der Hinweis zu Ziffer 3.9 des Text-Teil B wird dahingehend berücksichtigt, 
dass unter der Ziffer 3.9 der Hinweis auf den zuständigen Paragraphen der 
Baunutzungsverordnung den §19 hingewiesen wird. 
 
Zu 6.2:  
Ausgleichsmaßnahmen über Ökokonten sind für die ordnungsgemäße 
Bekanntmachung eines Bebauungsplanes nach § 10 Abs. 3 BauGB 
unerheblich. Das Ausgleichsdefizit gemäß § 1a Abs. 3 BauGB wird 
außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes mit Ökokonten 
durchgeführt. 
Zu den rechtsstaatlichen Anforderungen an eine ordnungsgemäße 
Bekanntmachung gehört lediglich die Identifizierbarkeit derjenigen Flächen, 
für die der Plan Festsetzungen trifft; denn nur so weit reicht seine 
Regelungswirkung. Im Plan wird dementsprechend über den externen 
Ausgleich unter ‚Hinweise‘ informiert. Durch die kartografische Darstellung in 
Verbindung mit der Nennung, kann jedermann klar erkennen, wo sich das 
Gebiet befindet. Weiterer Nennungen oder Beschreibungen bedarf es nicht. 
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Der erforderliche Vertrag für den Ausgleich über das Ökokonto „Wentorfer 
Lohe“ liegt vor. Dieser wird vor Inkrafttreten der Satzung rechtsverbindlich 
unterschrieben.  
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Es wird zu Kenntnis genommen und berücksichtigt, dass seitens der 
Hamburger Wasserwerke GmbH keine Einwendungen erhoben werden, 
allerdings rechtzeitig vor Beginn einer zusätzlichen Bebauung einen 
formlosen Antrag auf Wasserversorgung mit näheren Angaben erhalten 
muss. 
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Wird zur Kenntnis genommen dass die IHK keine Bedenken bezüglich der 
Planung erhebt. 
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Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
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Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Die Begründung wird 
entsprechend unter Punkt 5 ergänzt. 
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